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Seit die Regierungen die Verwaltungspolitik für sich entdeckt haben, ist in den 
Verwaltungen der Länder nichts mehr so, wie es jahrzehntelang war. Die Re-
formwelle erreichte 2005 mit den Reformen in Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen ihren ersten Höhepunkt und zieht nun in Form von Territorialreformen, 
Verwaltungsstrukturreformen und Funktionalreformen ihre Kreise in der Mehr-
heit der bundesdeutschen Flächenstaaten.  

Die Diskussion um die Reform der Verwaltungsstrukturen und -verfahren in 
den Bundesländern hat eine lange Tradition, denn seit der Nachkriegszeit gab es 
immer wieder Ansätze und Vorstöße, den hergebrachten Verwaltungsaufbau zu 
ändern, zu optimieren, zu straffen und effizienter zu gestalten, allerdings so gut 
wie nie mit durchgreifendem Erfolg (vgl. Ellwein 1994). Neu sind die Intensität 
und das Ausmaß der tatsächlich realisierten Reformmaßnahmen. Alle Länder 
bemühen sich – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Instrumen-
ten – zu einer Konzentration und Straffung der unmittelbaren Staatsverwaltung 
zu kommen, Kommunalisierungen voranzutreiben, Privatisierungsmöglichkeiten 
auszuloten und bürokratische Normen abzubauen.  

In diesem Zusammenhang stellen sich zahlreiche Fragen – sei es zur neuen 
machtpolitischen Reformsteuerung1, sei es nach Erklärungsmustern für die Wahl 
einzelner Reformmodelle (vgl. hierzu Bogumil 2007, Bogumil/Ebinger 2008a, 
Reiners 2008), zur inhaltlichen Ausrichtung der Reformmaßnahmen (Sonderbe-
hörden versus allgemeine Verwaltung und pro/contra staatliche Mittelinstanzen) 
oder zur Performanz der Lösungen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem für 
die Kommunen wichtigsten Teilaspekt der Verwaltungsstrukturreformen, der 

                                                           
1  Inhaltlich setzt diese neue „Verwaltungspolitik mit unechter Aufgabenkritik“ auf eine Verbin-

dung von politischen Strukturentscheidungen ohne echte Aufgabenkritik und massiver (Perso-
nal-)Kostenreduktion (vgl. auch Kap. 2). Diese Vorgehensweise sorgt für klare Zielsetzungen 
und eine massive Reduzierung der Zahl der Vetospieler. So wird das Aufbrechen historischer 
Strukturen und die Durchsetzung umfangreichster Reformen ermöglicht (vgl. auch Bogumil 
2007; Bogumil/Ebinger 2008a). 
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Kommunalisierung von Verwaltungszuständigkeiten. Allerdings werden hierbei 
explizit nur die sich aus Strategie- oder Strukturentscheidungen ergebende Prob-
lemlagen analysiert. Es handelt sich somit um eine Übersicht negativer Reformef-
fekte, die insbesondere Hinweise zur Reformgestaltung geben soll. Zweifelsohne 
vorhandene positive Entwicklungen werden hier weitgehend ignoriert. Eine um-
fassende Bewertung der Reformen unter Einbeziehung aller kommunalisierungs-
relevanten Dimensionen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgege-
ben werden. Ein laufendes, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder-
tes Forschungsprojekt2 soll diese Lücke mit einer internationalen Untersuchung 
zu Auswirkungen und Effekten von Dezentralisierungsreformen schließen. 

Im Folgenden werden zunächst die Bedeutung von Kommunalisierungen als 
zentralem Bestandteil der Reformen skizziert und die These herausgearbeitet, 
dass diese zwar unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität grundsätzlich wün-
schenswert sind, sich aber in der Praxis als höchst problematisch darstellen (2). 
Anschließend werden die Problemlagen anhand von empirischen Beispielen skiz-
ziert (3), bevor die Auswirkungen zusammenfassend betrachtet werden (4). Ein 
Fazit schließt die Ausführungen ab (5).  
 
 
1 Kommunalisierungen als zentraler Bestandteil neuer 

Verwaltungsstrukturreformen 

 
Die Diskussion um die Vor- und Nachteile einer ortsnahen, von einem lokalen 
Sozialverband getragenen Aufgabenwahrnehmung ist vermutlich genauso alt wie 
die Aufgabenübernahme durch ein Staatsgebilde überhaupt. Bereits in der Stein-
schen Städteordnung von 1808 wurde das Leitprinzip der Allzuständigkeit der 
kommunalen Ebene angelegt. Durch das Zugeständnis politischer Freiheit sollten 
die freien städtischen Bürger motiviert werden, die Kosten ihres Gemeinwesens 
eigenständig zu tragen (Saldern 1998: 23 f.). Durch die kontinuierliche Anpas-
sung an steigende Anforderungen und gestärkt durch die im Grundgesetz erstmals 
festgeschriebene Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 Abs. 2 GG) entwickelte sich 
in Deutschland ein breit angelegtes und leistungsfähiges multifunktionales Profil 
kommunaler Selbstverwaltung (vgl. Wollmann 2006).3  

                                                           
2  Das Forschungsprojekt „Wandel europäischer Lokalsysteme: Wirkungen institutioneller De-

zentralisierungspolitik – Kommunale Aufgaben- und Leistungsprofile in Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien“ wird von Jörg Bogumil (Ruhr-Universität Bochum) und Sabine 
Kuhlmann (Humboldt-Universität zu Berlin) geleitet, Laufzeit 2007 - 2009. 

3  Einen Überblick über aktuelle kommunale Reformtendenzen bietet Holtkamp 2007; aktuelle 
international vergleichende Studien finden sich in Kuhlmann 2006, 2007 und Wollmann 2008. 
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In den 1970er Jahren wurde durch Gemeinde- und Kreisgebietsreformen die 
Zahl der Gemeinden von über 24.000 auf 8.800 reduziert. Gleichzeitig wurde das 
funktionale Profil der Kommunen in einigen Ländern gestärkt, indem im Zuge 
einer Funktionalreform zuvor in staatlichen Sonderbehörden vollzogene Aufga-
ben auf die kommunale Ebene, insbesondere die Kreise und kreisfreien Städte 
weitergegeben wurden. In der Folge der Wiedervereinigung wurden in den neuen 
Bundesländern ebenfalls Gemeinde- und Kreisgebietsreformen vorgenommen, 
allerdings je nach Bundesland in deutlich unterschiedlichem Ausmaß und in der 
Summe weniger radikal als in den 1970er Jahren in Westdeutschland (Bogu-
mil/Holtkamp 2006: 40 f.). Die Uneinheitlichkeit sowohl der Territorial- als auch 
der Funktionalreform verstärkte die Heterogenität der Gemeindestrukturen der 
Länder, so dass heute eine extreme Varianz hinsichtlich der Strukturen, der Ein-
wohnerzahlen und auch den Aufgabenportfolien besteht. 

Im Zuge des Anwachsens und der Professionalisierung kommunaler Aufga-
benwahrnehmung wurde die Frage der „besten“ Staatsorganisation immer wieder 
intensiv diskutiert. Gerade für jene deutschen Flächenländer, die traditionell über 
einen dreistufigen Staatsaufbau verfügten4, wurde insbesondere seit den Territo-
rialreformen der 1970er Jahre eine Rückführung oder Auflösung der staatlichen 
Mittelebene und ein Übergang der Mehrzahl der Aufgaben auf die Kommunen 
gefordert. Während Vertreter der Fachverwaltungen für eine möglichst weitge-
hende Konzentrierung und Professionalisierung auf der staatlichen Ebene plädie-
ren, argumentieren die politischen Interessenvertretungen der Kommunen (der 
Städtetag, der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund) für eine mög-
lichst weitestgehende und bedingungslose Übertragung auf die kommunale Ebe-
ne. Mit Verweis auf das starke Anwachsen der Personal- und Mittelausstattung 
der Kommunalverwaltungen und die Vorteile einer Entflechtung von Zuständig-
keiten sprechen sich auch Lokal- und Verwaltungsforscher für ein Überdenken 
der Dreistufigkeit oder zumindest für eine weitgehende Aufgabenverlagerung zu 
den Kommunen aus.5 

Eine weitestgehende Kommunalisierung ist danach aus einer Reihe von 
Gründen zu begrüßen (vgl. Stein 1807; Hendler 1984; Andersen 1998): Sie ist 
demokratietheoretisch überlegen, da die Bürger ihr unmittelbares Lebensumfeld 
umfänglich beeinflussen können. Aus der Performanzperspektive, d.h. zur Errei-
chung einer möglichst hohen Effizienz und Effektivität von Verwaltungshandeln, 
ist für unmittelbar die kommunale Ebene betreffende und häufig zu bewältigende 

                                                           
4  Dieses Modell ist in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz und bis Ende 2004 in Niedersachsen anzutreffen. 
5  Vgl. Wollmann 1997, 2007: 65 ff.; Lohmann 2004: 4; für ein breiteres Publikum Ell-

wein/Hesse 1997: 81 f.; vgl. für eine differenzierte Betrachtung Banner 2005: 174 ff. 
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Aufgaben eine örtliche Zuständigkeit ebenfalls einer ortsfernen oder gar zentra-
listischen Organisation vorzuziehen. Durch bessere Kenntnisse örtlicher Bedürf-
nisse und Eigenheiten wird eine zielführendere Ressourcenallokation möglich. 
Aus legaler Sicht ist entsprechend des Subsidiaritätsgrundsatzes in Art. 28 Abs. 2 
GG eine Kommunalisierung lokaler Belange gesetzlich gefordert.  

Diese Grundsätze sind unwidersprochen. Allerdings erschöpfen sich politi-
sche und auch einzelne wissenschaftliche Betrachtungen in normativ und funkti-
onal motivierten Idealvorstellungen von möglichst „aufgeräumten“ Organigram-
men der Landesverwaltungen und einer umfassenden Selbstverwaltung der kom-
munalen Gebietskörperschaften, ohne die praktischen Probleme der Verwal-
tungsorganisation ins Auge zu fassen. Der Streitpunkt ist nun, wo genau die 
Trennlinie zwischen staatlichen und kommunalen Aufgaben verläuft, wann also 
Subsidiarität unter den Gesichtspunkten der Ressourcenausstattung und der politi-
schen Verantwortbarkeit6 erreicht ist. Hier kommen die traditionellen Argumente 
für staatliche Fachverwaltungen und insbesondere die dreistufige Verwaltung mit 
einer regional bündelnden Mittelinstanz ins Spiel, auf die hier nicht näher einge-
gangen werden kann (vgl. Wagener 1982; Bitter 1997; Miller 1998; Becker 
2004; Reffken 2006). 
In jüngster Zeit machten sich die reformfreudigen Landesregierungen die Argu-
mentation der kommunalen Interessenverbände zu Eigen und zielten auf eine 
Stärkung der Landräte und Oberbürgermeister ab. Die Reformen wurden meist in 
enger Zusammenarbeit von Regierungen und kommunalpolitischen Akteuren ge-
plant und berücksichtigten in vielen Punkten deren Forderungen7 – neben einer 
teilweise sehr weitgehenden Aufgabenübertragung umfasst dies oft auch eine Zu-
rückführung der Intensität staatlicher Aufsicht. Motivation dieser Funktionalre-
formen waren durchgängig politische Motive sowie die Durchsetzung von Ein-
sparungen insbesondere im personalwirtschaftlichen Bereich. Eine aufgabenspe-
zifische Befassung mit Chancen und Risiken einer Kommunalisierung unter die-
sen Bedingungen fand nicht statt (vgl. Bogumil/Ebinger 2005; Bogu-
mil/Kottmann 2006). Zur Legitimation dieses Schritts werden die Regierungen 

                                                           
6  Banner (2005: 183) hält Aufgaben dann für „nicht kommunalisierbar, wenn die Kommunal-

ebene im Hinblick auf schwer in den Griff zu bekommende lokale Egoismusstrukturen “kon-
struktionsbedingt ungeeignet“ ist, die legitimen Anliegen der Landespolitik gesamtverantwort-
lich zu vertreten. 

7  Eine Ausnahme stellt hier die Reform in Mecklenburg-Vorpommern dar. Hier plante die Lan-
desregierung den Zusammenschluss der 6 kreisfreien Städte und der 12 Landkreise zu fünf 
Regionalkreisen und eine weit reichende Übertragung von Kompetenzen auf die so gestärkte 
kommunale Ebene. Nach Klage von Landkreisen und Parlamentariern der Opposition stoppte 
das Landesverfassungsgericht mit einem umstrittenen Urteil die Reform mit Verweis auf Ver-
fahrensfehler (vgl. Bull 2007; Mehde 2007; Bogumil/Ebinger 2008b). 



Grenzen der Subsidiarität  

 

5 

5 

nicht müde, die Vorteile einer Aufgabenübertragung auf die Kommunen zu beto-
nen. So argumentierte die niedersächsische Landesregierung, welche zum 1. Ja-
nuar 2005 die Regierungspräsidien abschaffte, beispielhaft: 

 
„Kommunen sind eigenständige und leistungsfähige Institutionen, deren Ar-
beit nicht ständig von Aufsichtsbehörden kontrolliert werden muss. Genau das 
war bisher aber eine der wesentlichen Tätigkeiten der Bezirksregierungen. 
Wir wollen dies nicht mehr, wir wollen stattdessen eine Vertrauenskultur zu 
unseren Kommunen aufbauen und deshalb auf Anzeigepflichten, auf Geneh-
migungsvorbehalte und auf Geschäftsprüfungen weitgehend verzichten.“ (MI 
Niedersachsen 2004)  

 
Zur Begründung der behaupteten Effizienzvorteile von Kommunalverwaltungen 
gegenüber staatlichen Behörden wird von den Landesregierungen auf den Weg-
fall von Doppelbefassungen, Synergieeffekte bei der Zusammenlegung ähnlicher 
Aufgaben, sowie die Reduzierung von Kosten für Liegenschaften verwiesen. Im-
plizit rechnen Kommunalverantwortliche auch mit der „Aufgeblähtheit“ staatli-
cher Fachbehörden. Diese sog. Effizienzreserven sollen durch eine „pragmati-
schere“ Einschätzung von Notwendigkeiten und ein strafferes Management abge-
schöpft werden.  

Entgegen der von den Regierungen und ihren Gutachter dargelegten Auffas-
sungen verdichten sich durch empirische Untersuchungen, Stellungnahmen und 
Beobachtungen Dritter die Hinweise, dass ein Teil der Kommunalisierungen auf-
grund unangemessener Ressourcenausstattung oder Implementation zu erhebli-
chen, strukturell bedingten Problemlagen führt. Diesen Hinweisen soll im Fol-
genden nachgegangen und die Bereiche Aufgabenkritik, Schnittstellenproblema-
tik, Kosten und Risiken sowie Leistungsqualität näher betrachten werden. 

 
 

2 Probleme der aktuellen Kommunalisierungspraktik 

 
Grundsätzlich können die Kommunalverwaltungen in ihren jetzigen Dimensionen 
auch bei wohlwollender Betrachtung einen guten Teil der zur Disposition stehen-
den Aufgaben nicht ohne Mehrkosten oder fachliche Abstriche übernehmen.8 Zur 
Lösung dieses Dilemmas werden regelmäßig drei Ansätze diskutiert und teilweise 
parallel eingesetzt:  

                                                           
8  So wurde bspw. im Jahr 2000 in einem internen Papier der von der sächsischen Staatsregie-

rung eingesetzten AG Verwaltungsreform festgehalten, dass eine Kommunalisierung wesentli-
cher Aufgaben nur mit rund 35 Prozent mehr Personal zu bewerkstelligen sei. 
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Erstens, die Steigerung der Leistungsfähigkeit der unteren Verwaltungsebe-
nen durch den Zusammenschluss von Gebietskörperschaften im Zuge von Terri-
torialreformen. Dieses Modell wird vorrangig in den ostdeutschen Bundesländern 
verfolgt. In den alten Bundesländern ist der aus der demografischen Entwicklung 
resultierende Druck weit geringer und die Erinnerung an die politischen Kosten 
der Territorialreformen der 1970er Jahre noch zu frisch.9 Die in den ostdeutschen 
Bundesländern angestrebten Großkreise haben zwar für bundesdeutsche Verhält-
nisse oft beachtliche Ausdehnungen, ihre Einwohnerzahl erreicht jedoch lediglich 
eine durchschnittliche Größe. Hier besteht die Gefahr, dass ein Teil der nun an 
sie herangetragenen Aufgaben ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit übersteigt. 
Leider brachte das Urteil des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-
Vorpommern keinerlei Klarheit hinsichtlich der Grenzen verfassungsrechtlich 
vertretbarer Kreisgrößen, so dass die Bildung von Regionalkreisen zur Steige-
rung der Leistungsfähigkeit nicht nur mit politischen Risiken behaftet ist (vgl. 
Bogumil/Ebinger 2008b).  

Ein zweiter häufig bemühter Ansatz bei den jüngsten Reformen ist das Kon-
zept freiwilliger interkommunaler Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten. Dieses Modell wird von den kommunalen Spitzenverbänden 
bevorzugt und zur Schließung der Lücke zwischen kommunaler Leistungsfähig-
keit und neu errungenem Aufgabenbestand hervorgehoben. Dabei soll es den 
Städten und Kreisen überlassen bleiben, ob, wann und mit welchen benachbarten 
Gebietskörperschaften sie zur Erbringung von Leistungen kooperieren. Druck 
oder Anreize der Länder verbieten sich die kommunalen Spitzenverbände, und 
sie setzten sich mit dieser Position auch häufig durch. Obwohl interkommunale 
Zusammenarbeit kein neuer Ansatz ist, erweist sich dieses Modell im Kontext der 
neuen Aufgabenübertragungen als nur begrenzt zur Lösung des Problems der kri-
tischen Größe geeignet.10 Wie sich in den beiden Vorreiterländern Baden-Würt-
temberg und Niedersachsen zeigt, sind die Landräte mit dem Abschluss von Ko-
operationsvereinbarungen äußerst zurückhaltend – vermutlich weil diese mit 
Kontrollverlusten und einem beträchtlichem Koordinationsaufwand einhergehen. 

Ein dritter Lösungsansatz setzt darauf, die begrenzte Leistungsfähigkeit der 
Kommunen bei der Aufgabenübertragung weitgehend auszuschöpfen, jedoch eine 
staatliche Residualfunktion innerhalb einzelner Aufgabenbereiche zur Übernah-
me komplexer oder arbeitsintensiver Aufgaben aufrecht zu erhalten. Dies bedeu-

                                                           
9  Allerdings scheint die Welle der Territorialreformen nun doch in den Westen zu schwappen, so 

werden in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein durchaus Zusammenfassungen sowohl auf 
Gemeinde- als auch auf Amts- oder Kreisebene diskutiert. 

10  Vgl. in Baden-Württemberg §13a des LVG; in Niedersachsen das Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit (NKomZG). 
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tet, dass Aufgabenbereiche zwischen den Ebenen aufgeteilt werden, wodurch 
neue Schnittstellen zwischen Kommunal- und Landesverwaltung entstehen.  

Neben spezifischen Schwierigkeiten der einzelnen Ansätze kranken alle der-
zeitigen Kommunalisierungsstrategien an ähnlichen, auf die Charakteristiken ih-
res Zustandekommens und ihrer Umsetzung zurückzuführenden Problemlagen. 
Diese sollen im Folgenden dargestellt werden. 

 
2.1 Unechte Aufgabenkritik und unkalkulierte Reformeffekte 

 
Beobachtet man die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung, so lassen sich 
prinzipiell zwei Quellen für Erneuerungen feststellen. Erstens befindet sich der 
Staatsapparat seit seinen Anfängen in einer kontinuierlichen Binnenmodernisie-
rung. Neue politische und gesellschaftliche Bedürfnisse sowie die schon immer 
begrenzten Ressourcen führten zum Wandel des Leistungsportfolios, zum Einsatz 
neuer Techniken und einer Optimierung von Prozessen. Schon früh wurde jedoch 
festgestellt, dass diese Steigerung der Leistungsfähigkeit nicht mit einer analogen 
Verkleinerung der Bürokratie einherging. Einerseits konnten die politisch Ver-
antwortlichen auf allen Ebenen der Versuchung nicht widerstehen, immer weitere 
Bereiche des privaten Lebens zu regulieren oder abzusichern und so ein bestän-
diges Aufgabenwachstum zu generieren. Andererseits blieben bei Prozessopti-
mierungen in aller Regel die administrativen Strukturen wie bspw. hergebrachte 
Instanzenzüge, Behörden, und selbst anachronistische Außenstellen bestehen.11  

Dieser Entwicklungspfad bringt offensichtlich eine Leistungssteigerung, je-
doch keine Kostenreduktion der Verwaltungsleistung mit sich. Deshalb lassen 
sich neben der verwaltungsgetriebenen Binnenmodernisierung auch externe, von 
der Politik vorrangig aus finanziellen Gründen angestoßene Modernisierungsini-
tiativen beobachten. Diese Eingriffe zielen meist nicht auf die angewandten Ver-
waltungsverfahren.12 Stattdessen setzt die Politik auf die bekannte „Rasenmäher-
methode“, auf simple, oft prozentuale Reduktion der Verwaltungsressourcen 
durch Budgetkürzungen (vgl. Röber 2005: 85). Diese werden durch Einstel-
lungsbeschränkungen und die pauschale Ausbringung von sog. „kw-Vermerken“ 
realisiert, die Mitarbeiterstellen als „künftig wegfallend“ von einer Wiederbeset-
zung ausschließen. Da diese Vorgehensweise weitgehend blind für die funktiona-
len Bedürfnisse der Verwaltung und die Prioritäten der Bürger ist, entwickelte 
die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) 1974 ein differenzierteres Reform-
modell, welches negative Auswirkungen minimieren sollte (KGSt 1974). Kern-

                                                           
11  Erklärungsansätze hierzu bei Niskanen (1971) und Dunleavy (1991). 
12  Ein prominentes Gegenbeispiel stellt die 2003 von der ständigen Innenministerkonferenz der 

Länder beschlossene Umstellung des Haushaltswesens auf Doppik dar. 
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element dieses Reformkonzepts war die Aufgabenkritik (für eine umfassende Ein-
führung vgl. Röber 2005), in deren Rahmen im Idealfall Politik und Verwaltung 
den Aufgabenbestand auf grundsätzlich überflüssige Aufgaben (Zweckkritik) und 
Optimierungspotential (Vollzugskritik) untersuchen. Neben einem völligen Weg-
fall im Rahmen der Zweckkritik wird in der Vollzugskritik eine Optimierung der 
Aufgabenwahrnehmung nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten angestrebt. 
Dabei muss auch die Frage der staatlichen Leistungstiefe und damit der Aufga-
benanlagerung diskutiert und ggf. eine Herauslösung von Produktionsschritten 
aus dem staatlichen Kernbereich erreicht werden. Alternativen sind eine wei-
testgehende Privatisierung, die Übertragung auf Dritte, eine Kommunalisierung 
oder ggf. eine Dezentralisierung innerhalb des staatlichen Apparats. Nach erfolg-
ter Aufgabenkritik würde es Sinn machen, die Verwaltung auch strukturell an die 
neue Aufgabenverteilung anzupassen. Dieses Modell prägte trotz weitgehender 
Erfolglosigkeit (vgl. Röber 2005: 85-93) bis zur Jahrtausendwende auch die Re-
formstrategien in den Ländern. Ellwein folgerte aus dieser Erfahrung: „Die deut-
sche Politik ist – von pauschalen Bekundungen abgesehen – nicht bereit, prinzi-
piell im Streit zu klären, wieviel ‚Staat’ man braucht und wie viel man sich leis-
ten kann“ (Ellwein 1994: 74). 

Auch die aktuellen Reformen werden von dieser Verbindung von Funktio-
nal- und Strukturreform – teilweise im Zusammenspiel mit Territorialreformen – 
geprägt. Noch immer betonen die Landesregierungen die Bedeutung des Aufga-
benabbaus zur Erreichung der Reformziele (vgl. z.B. MI Niedersachsen 2003; 
MELR Baden-Württemberg 2005). Die Reformpraxis unterscheidet sich jedoch 
fundamental von dieser Reformrhetorik und den früheren Reformversuchen. Ein 
Wegfall von Aufgaben im Sinne der Zweckkritik findet weniger denn je statt. 
Gleichzeitig wird nun auch keine „echte“ Vollzugskritik mit offenem Ausgang 
hinsichtlich der optimalen Anlagerung von Aufgaben mehr angestrebt. Stattdes-
sen wird das Reformmodell auf den Kopf gestellt, indem sämtliche Grundsatzent-
scheidungen vorab politisch getroffen werden. So stehen die Höhe der einzuspa-
renden Mittel, Strukturveränderungen und die zukünftige Anlagerung von Auf-
gaben – insbesondere Kommunalisierungen und Privatisierungen – fest, bevor die 
Verwaltung überhaupt in die Reformplanungen einbezogen wird. Dadurch beste-
hen kaum Möglichkeiten, sektor- oder aufgabenspezifische Problemlagen zu be-
rücksichtigen. Die nachgeordnete, „unechte Aufgabenkritik“ verwaltet lediglich 
den bereits beschlossenen Mangel. Diese gewollte politische Dominanz des Re-
formprozesses kommt am besten in der prägnanten Aussage des ehemaligen 
Chefs der bayrischen Staatskanzlei, Erwin Huber, zum Ausdruck: „wer einen 
Teich trockenlegen will, der darf vorher nicht die Frösche fragen“ (vgl. Süddeut-
sche Zeitung vom 14.1.2004: 3).  
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Kritisch an dieser Vorgehensweise ist erstens, dass keine Problemanalyse 
und keine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Alternativen vorgenommen wer-
den und somit keinerlei Kriterien für eine Verlagerung zur Verfügung stehen 
(vgl. Reffken 2006: 178). Privatisierung, Kommunalisierung oder ein Verbleib 
auf der staatlichen Ebene erfolgen aus politischen Motiven und in der Erwartung 
einer Entlastung des Landeshaushalts. Das Fehlen einer aufgabenorientierten Prü-
fung lässt dieses Vorhaben jedoch einem Glückspiel gleichen. Zweitens werden 
den Kommunen beim Kompetenzübergang zwar Vorgaben hinsichtlich der zu 
erbringenden Einsparungen gemacht, damit geht jedoch wie erwähnt keine nen-
nenswerte Reduzierung des Aufgabenumfangs einher. So fand bspw. in Baden-
Württemberg nach Einschätzung des Gemeindetags kein wirksamer und für die 
Kommunen spürbarer Aufgabenabbau statt (MI Baden-Württemberg 2007: 11).13  
Angesichts des mit den Reformen verbundenen Kompetenzzuwachses nehmen 
die kommunalen Interessensverbände das damit für die einzelne Kommune ein-
hergehende Risiko in Kauf. Dass es auch anders geht und Aufgabenverlagerun-
gen aufgrund einer vorgeschalteten Aufgabenanalyse möglich wären, beweist ein 
gemeinsamer Reformvorschlag der nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen 
(Bezirksregierungen NRW 2006). Auf Basis einer fachlich fundierten Aufgaben-
kritik wird ohne die zum 1. Januar 2007 eingegliederten Sonderbehörden ein Ein-
sparvolumen in Höhe von ca. 26 Prozent oder 1.100 Stellen auf Ebene der Mit-
telinstanz zur Disposition gestellt.  

                                                           
13  Einzig aus Niedersachsen wird von einem bescheidenen Verzicht berichtet. Hier wurden in der 

gesamten Landesverwaltung rund 170 Aufgaben mit 326 Stellen komplett gestrichen. Bei ge-
nauerer Betrachtung wurde hier auf politisch als „lästig“ empfundene Zuständigkeiten verzich-
tet. Es handelte es sich bei den weggefallenen Aufgaben zum größten Teil um die Verkürzung 
interner Verfahrensabläufe, wie bspw. die weitgehende Reduzierung von Aufsicht, die Strei-
chung von Förderrichtlinien, die Abschaffung von Widerspruchsverfahren, die Reduzierung 
von Leitungsebenen und zentralen Verwaltungsdiensten und die Reduzierung der fachlichen 
Unterstützung anderer Fachbehörden (vgl. Landesregierung Niedersachsen 2004: 2). Diese 
Vereinfachungen führen oft zu einem erschwerten Verwaltungsvollzug (vgl. Bauer et al. 2007: 
70). Mit Ausnahme der Abschaffung einiger Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalten 
sowie Anzeigepflichten hatten sie jedoch keine Auswirkungen auf den Bürger. Gründe für die-
ses Vorgehen könnten darin liegen, dass ein tatsächlicher Aufgabenabbau einerseits politisch 
hoch riskant und andererseits in der Praxis schwer umzusetzen ist. So haben die meisten Rege-
lungen eine fachlich nicht völlig substanzlose Begründung oder zumindest Nutznießer. Selbst 
der Versuch der Aufhebung von Bagatellregelungen kostet Kraft. Bei umfassenderen Reform-
paketen riskiert eine Regierung beträchtlichen Popularitätsverlust durch die aus ihnen resultie-
renden politischen Detailauseinandersetzungen. In der Konsequenz bringt eine Aufgabenkritik 
meist nur politisch unbefriedigende Kompromisslösungen. Schließlich ist eine Vielzahl von 
Vollzugsaufgaben von Bund und EU vorgegeben, der Handlungsspielraum ist also auch inso-
fern begrenzt. 
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2.2 Finanzielle Risiken der Kommunen 

 
Das im Rahmen der Reformpakete zwischen Landesregierungen und kommunaler 
Ebene ausgehandelte Tauschgeschäft Kompetenzübertragung gegen kostengüns-
tigere Erledigung birgt für die Kommunen eine Reihe von wirtschaftlichen und 
politischen Unwägbarkeiten im Sinne finanzieller Risiken und einer wachsenden 
Verflechtung der staatlichen und kommunalen Ebene. Neben der politischen 
Stärkung der kommunalen Ebene liegt der Hauptanreiz der Landesregierungen 
für Kommunalisierungen in einer Absenkung der Verwaltungskosten. Eine güns-
tigere Erledigung wird in Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden im 
Rahmen der Reformpakete erwartet und in den Reformgesetzen als „Effizienz-
rendite“ fixiert (vgl. bspw. StM Baden-Württemberg 2003: 5-7).14  

Dass ein Zuwachs von Aufgaben auf der kommunalen Ebene nur dann ohne 
Folgen für die kommunalen Haushalte und insbesondere die Qualität des Voll-
zugs bleiben kann, wenn die erwirtschafteten Synergieeffekte sowohl die geringe-
ren Skalenerträge und daraus resultierende Bedarfe als auch die massiven Ein-
sparvorgaben kompensieren, liegt auf der Hand. Ob dies über alle Kommunen 
möglich sein wird, ist jedoch ebenso ungeklärt wie die Frage, ab welchem Punkt 
Kürzungen zu gravierenden Leistungseinbußen führen. Generell ist unsicher, ob 
die kommunale Verwaltungsebene überhaupt eine langfristig höhere Performanz 
im Sinne einer zumindest gleichwertigen Aufgabenwahrnehmung zu günstigeren 
Preisen sicherstellen kann. Dieses schwer wiegende Defizit wird öffentlich je-
doch kaum thematisiert.15  

Die Einsparungen müssen innerhalb nur weniger Jahre realisiert werden, so 
dass die Chancen zur Zielerreichung sehr stark von der jeweiligen Ausgangssitua-
tion der Städte hinsichtlich Alterstruktur und Qualifikation des übertragenen und 
des eigenen Personals sowie der vorhandenen Immobilienausstattung abhängt. So 
lässt sich in Baden-Württemberg nach den ersten beiden Reformjahren eine 
Bandbreite der realisierten Einsparungen zwischen 3 und 17,5 Prozent (Soll 5 
Prozent) beobachten (MI Baden-Württemberg 2007: 6 f.). Diese Spanne erklärt 

                                                           
14  In Baden-Württemberg sind 20 Prozent Einsparungen bei allen von der Reform betroffenen 

Verwaltungsteilen binnen fünf Jahren festgeschrieben. In Sachsen soll nach dem aktuellen Ge-
setzentwurf sogar eine Kostenreduktion von 30 Prozent bei den kommunalisierten Zuständig-
keiten erreicht werden. 

15  Diese fehlende Performanzdebatte kritisierte bspw. die IHK Sachsen: „Ein belastbarer, zahlen-
konkreter Nachweis, dass die Kreise und Kommunen entsprechende Aufgaben effektiver erfül-
len können, wird durch den Gesetzentwurf zur Verwaltungsreform nicht erbracht“ (IHK/HWK 
Leipzig 2007). 
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sich größtenteils aus der räumlichen Unterbringung und der unterschiedlichen Al-
tersstruktur der auf die Gebietskörperschaften übergegangenen Personalkörper. 
Nach Aussage des Landkreistags handelt es sich bei den realisierten Einsparun-
gen in erheblichem Umfang um Einmaleffekte bei Unterbringungs- und Perso-
nalkosten, die sich in den Folgejahren nicht wiederholen ließen (Landkreistag 
Baden-Württemberg 2007: 3). So haben Fachbereiche und Kommunen mit 
durchschnittlich jüngerem Personalkörper Schwierigkeiten, wie vorgegeben Per-
sonal zu reduzieren. Nach Aussage des Landkreistags kann die Effizienzrendite 
aus der natürlichen Fluktuation der übernommenen Bediensteten alleine nicht er-
wirtschaftet werden (Landkreistag Baden-Württemberg 2007: 3). So müssen zur 
Zielerreichung freiwerdende Stellen über die gesamte Verwaltung unbesetzt blei-
ben. Eine bedarfsorientierte Personalplanung ist bei diesem faktischen Einstel-
lungsstopp nicht mehr möglich. Kontinuierliche, oft qualifikationsferne Umbe-
setzungen über alle Verwaltungsteile sind die Folge. 

Der aufgrund der Verteilung des Personals auf die Kommunen ohnehin vor-
handene Mangel an qualifizierten Kräften wurde durch die vorrangige Berück-
sichtigung sozialer Kriterien bei der Umsetzung fallweise noch erhöht. In der 
Konsequenz muss die Mehrheit der Kreise Personal „nachqualifizieren“, neu ein-
stellen oder auf kostspielige externe Expertise zurückgreifen. Dies betrifft bspw. die 
Bereiche Straßenbau, Lebensmittelkontrolle, Landwirtschaftsverwaltung, Gewerbe-
aufsicht, Gewässerbau und die aus den Landeswohlfahrtsverbänden übernommene 
Eingliederungshilfe (vgl. MI Baden-Württemberg 2007: 12, 30 ff., 39 ff.). Ein 
weiteres Risiko für die kommunale Ebene sind im Reformgesetz nicht kalkulierte 
Sachkosten. So können Kosten für Migration und Betrieb der Informations- und 
Kommunikationstechnik unterschätzt, Ersatzbeschaffungen von Geräten nicht be-
rücksichtigt oder Gebühreneinnahmen überschätzt werden (vgl. MI Baden-
Württemberg 2007: 9, 13, 21). Die notwendige Reaktion der Städte und Kreise 
auf diese Defizite bedeutet eine Ungleichbehandlung der Gebietskörperschaften, 
für die Benachteiligten erhöht sich die Hürde zur Erreichung der Effizienzrendite 
ungemein. Da im Zuge der Reformverträge aber Nachverhandlungen meist kate-
gorisch ausgeschlossen werden, kann hier ein Verstoß gegen das Konnexi-
tätsprinzip16 vorliegen. Selbst generelle Mehrbedarfe aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen oder offensichtlicher Fehlkalkulationen sind schwer gegen die 
Landesregierungen durchzusetzen. Zur Vermeidung des politischen Gesichtsver-

                                                           
16  Juristisch bedeutet das Konnexitätsprinzip lediglich, dass der Kommune die Mittel für eine 

angemessene Aufgabenerledigung zur Verfügung zu stellen sind. Das bedeutet nicht, dass dies 
dasselbe Mittelvolumen ist, welches zuvor in der staatlichen Behörde verwandt wurde, da man 
in der Regel von Einsparmöglichkeiten ausgeht. Das Problem liegt in der Definition des Beg-
riffs „angemessen“. 
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lusts und der Aufrechterhaltung der „Sparmoral“ zeigten diese sich in dieser Hin-
sicht bisher hartleibig17 und wiesen den einzelnen Kommunen die Verantwortung 
für die Nichterreichung der Sparziele zu. 

Intensiv diskutiert wird auch die Frage, ob Landkreise bei Kommunalisie-
rung des Vollzugs von EU-Förderprogrammen Regressforderungen im Rahmen 
des sogenannten Anlastungsrisikos ausgesetzt sind. Eine aktuelle Bewertung 
(Meyer/Luttmann 2006) kommt zu dem Schluss, dass die Inpflichtnahme der 
Kommunen durch das gegenüber der EU haftbare Bundesland hierfür explizit im 
Landesrecht geregelt sein müsste. Bisher habe noch keine Landesregierung die-
sen Schritt im Rahmen einer Aufgabenkommunalisierung unternommen. Selbst 
im Falle einer expliziten Risikoübertragung sei jedoch eine etwaige Gesamt-
schuldnerschaft der Kommunen auch verfassungsrechtlich bedenklich. Somit 
verbleibt das Risiko, welches aus dem Auseinanderfallen von Verantwortlichkeit 
und Vollzugszuständigkeit entsteht, bei den Ländern. Zur Risikominimierung be-
dienen sich die Länder statt der direkten Inpflichtnahme zweier alternativer Stra-
tegien. Zum einen werden sanktionsbewehrte Aufgaben von der Kommunalisie-
rung ausgeschlossen (vgl. bspw. Staatsregierung Sachsen 2007: Artikel 64, § 43). 
Zum anderen behalten sich die Länder beim Aufgabenübergang explizit ein Wei-
sungsrecht gegenüber den Kommunen als unteren Landesbehörden vor.18 

 
2.3 Qualität der Aufgabenwahrnehmung 

 
Mittlerweile liegen aus den Vorreiterländern belastbare Erkenntnisse über die 
Auswirkungen der großen Verwaltungsreformen auf kommunaler Ebene vor. 
Hier wird von vielfältigen, häufig stadt- oder kreisspezifischen Schwierigkeiten 
bei der Bewältigung der übertragenen Zuständigkeiten und einer zunehmenden 
Heterogenisierung der Leistungsqualität berichtet. Als Ursache für diese Ent-
wicklung können drei Kategorien von Problemlagen benannt werden: ungelöste 

                                                           
17  So berichtet der Landkreistag Baden-Württemberg. von der sich zunehmend verschlimmern-

den Personalsituation in den unteren Landwirtschaftsbehörden aufgrund des Auslaufens von 
Zeitverträgen: „Da das Land nach eigener Aussage die notwendigen Mittel zur Weiterbeschäf-
tigung nicht zur Verfügung hatte, sollten die Kreise die erforderlichen Finanzmittel aus den 
Kreishaushalten aufbringen“ (Landkreistag Baden-Württemberg 2007: 8). 

18  So findet sich im Entwurf des sächsischen Reformgesetzes folgende Begründung: „Verletzun-
gen supranationaler Vorgaben haben Sanktionen zur Folge, die sich an den Freistaat Sachsen 
richten. Die universelle Vollzugszuständigkeit liegt aber fast ausschließlich bei den unteren 
Naturschutzbehörden. Um diese Lücke zwischen Verantwortlichkeit und Zuständigkeit zu 
schließen, ist der Weisungscharakter bei der Übertragung von Naturschutzaufgaben unver-
zichtbar“ (Staatsregierung Sachsen 2007: Zu Artikel 64, Nummer 23 [§ 48], vgl. Artikel 78; 
vgl. MELR Baden-Württemberg 2007). 
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Schnittstellenproblematiken, die unterschiedliche Ressourcenausstattung der 
Kreise und eine unterschiedlich stark praktizierte Politisierung von Verwaltungs-
handeln durch die fachfremde Einflussnahme von politischen Entscheidern.  

 
2.3.1 Schnittstellenprobleme 
 
Eines der prominentesten Argumente für eine Aufgabenverlagerung auf die 
Kommunen ist der erhoffte Abbau von Schnittstellen durch die Bündelung von 
Zuständigkeiten auf der unteren Ebene. Diese Überlegung hat im Grundsatz ihre 
Berechtigung. Eine Reduzierung von Schnittstellen ermöglicht zum einen Syner-
gieeffekte durch eine bessere Ausnutzung der eingesetzten Ressourcen (Skalen- 
und Verbunderträge). Zum anderen werden Verfahren vereinfacht und beschleu-
nigt, wenn die Anzahl beteiligter Verwaltungseinheiten sinkt. Ein Abbau von ver-
tikalen Verwaltungsverflechtungen ist zu erwarten, wenn zusammenhängende 
Zuständigkeiten vollständig auf einer Ebene angesiedelt sind. Eine umfassende 
Bündelung auf der kommunalen Ebene würde diesem Anspruch und gleichzeitig 
dem grundgesetzlichen Subsidiaritätsgebot entsprechen.  

Tatsächlich bietet die Integration von zuvor in selbständigen Sonderbehör-
den organisierten Fachverwaltungen in die Kommunalverwaltung in vielen Be-
reichen das Potenzial einer verbesserten Bündelung von korrespondierenden 
Aufgaben – etwa in den Bereichen Umweltverwaltung, Vermessung oder Ein-
gliederungshilfe, in denen bereits verwandte Aufgaben lokal wahrgenommen 
werden (vgl. MI Baden-Württemberg 2007: 37 f.; Liga der freien Wohlfahrts-
pflege in Baden-Württemberg e.V. 2007: 1). Das in der Theorie schlüssige Kon-
zept erweist sich jedoch in vielen Aufgabenbereichen aufgrund vielfältiger und 
bei derzeitigem Zuschnitt der Kommunen nicht auflösbarer Vernetzungen als nur 
begrenzt umsetzbar. Auch ist die Ausschöpfung von Synergieeffekten an eine 
Reihe von Bedingungen geknüpft. Unterschieden werden kann hier zwischen ver-
tikalen Koordinationsanforderungen zwischen Kommunen und Landesverwaltung 
oder Dritten und horizontalen Koordinationsanforderungen innerhalb oder zwi-
schen Kommunen. Ein Großteil der Schwierigkeiten lässt sich auf den bereits 
dargelegten Mangel zurückführen, dass im Rahmen der neuen Verwaltungspolitik 
keine aufgabenspezifische Neuverteilung von Zuständigkeiten stattfindet. Die 
weiterhin oder verstärkt notwendigen vertikalen und horizontalen Koordinie-
rungsnotwendigkeiten werden ebenso wenig berücksichtigt wie die Erträge der 
bisherigen Aufgabenbündelung. So kommt es, dass durch die Verlagerung von 
Aufgaben auf die kommunale Ebene zwar durchaus Verfahrensabläufe durch eine 
Zusammenfassung ähnlicher Aufgaben optimiert werden können, gleichzeitig 
entstehen jedoch wiederum neue Schnittstellen und Koordinierungsbedarfe.  
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Von diesen neuen Schnittstellenproblemen – nämlich beträchtlichem Mehr-
aufwand, Abgrenzungsproblemen und Koordinationsschwierigkeiten – berichten 
Fachverwaltungen, Wirtschaftvertreter und kommunale Spitzenverbände im Kon-
text der aktuellen Aufgabenübergängen. So werden verwaltungsinterne Probleme 
in Baden-Württemberg bspw. aus der Straßenbauverwaltung,19 der Flurneuord-
nung20 und der Gewerbeaufsicht,21 aber auch aus anderen Verwaltungsberei-
chen22 berichtet. In Niedersachsen gibt es nach Auflösung der Bezirksregierun-
gen Koordinationsschwierigkeiten zwischen Kreisen sowie zwischen den Kreisen 
und dem Landesbetrieb NLWKN.23 Weiterhin sind die nach Auflösung der Be-
zirksregierungen und Sonderbehörden nun im NLWKN zusammengefassten obe-
ren Umweltfachbehörden für die Kommunen nur unter Schwierigkeiten erreich-
bar, so dass die Mitarbeiter der unteren Fachbehörden nun mit vielen Problemla-
gen auf sich alleine gestellt sind (vgl. Bauer et al. 2007: 65 ff., 80 ff.). Bei nicht 
auszuräumenden Konflikten zwischen kommunalen Gebietskörperschaften müssen 
Entscheidungen durch das zuständige Ministerium oder bei mehrere Ressorts 
betreffenden Entscheidungen durch die betroffenen Ministerien gefällt werden, so 
dass von einer „Hochzonung von Zuständigkeiten und Konflikten“ auf die ministe-
rielle Ebene und einem erhöhten Bedarf an interministerieller Koordination gespro-
chen werden kann (vgl. Bauer et al. 2007: 63 ff.). 

Innovative Ansätze zur Vermeidung dieser Schnittstellenproblematiken er-
wiesen sich als problembehaftet. Die Schwierigkeiten beim Einsatz von Zaunlö-

                                                           
19  Hier wurde die Einheit für Planung, Bau und Betrieb aller klassifizierten Straßen aufgebro-

chen. Weiterhin bestehen aufgrund der gesplitteten Kostenverantwortung erhebliche Abgren-
zungsprobleme zwischen den Kreisen und den Regierungspräsidien bei der Abgrenzung von 
„Unterhaltung“ und „Erhaltung“ von Bundes- und Landesstraßen (vgl. BTB 2007a: 27). In der 
Konsequenz stellt der baden-württembergische Städtetag fest, „dass aus diesem Grunde die mit 
der Verwaltungsstrukturreform angestrebten Synergieeffekte im Bereich der Straßenbauver-
waltung nicht eingetreten seien“ (MI Baden-Württemberg 2007: 12 f.). 

20  Vgl. MI Baden-Württemberg 2007: 17 f. und die Ausführungen im folgenden Abschnitt. 
21  Die in Baden-Württemberg eingesetzte sog. „Immissionsschutz-Zaunlösung“ (vgl. Kibele 

2005) soll Betriebe klar der Kreisebene oder dem Regierungspräsidium als alleinigen behördli-
chen Ansprechpartner zuordnen. Die Zuständigkeit hängt dabei jedoch von der Anlagengröße 
bzw. den emittierten Schadstoffmengen entsprechend der 4. BImSchV ab. Neben Konflikten 
um Zuständigkeitswechseln bei betrieblichen Veränderungen muss nun sowohl auf kommuna-
ler als auch auf staatlicher Ebene das Know-how für dieselben Anlagentypen vorgehalten wer-
den. Die in NRW ab 01. Januar 2008 eingeführte Zaunlösung mit alleiniger Zuständigkeit ei-
ner Ebene für eine Anlagengattung („Zick-Zack-Lösung“) mildert dieses Problem. 

22  Vgl. bspw. für die Forstverwaltung MI Baden-Württemberg 2007: 26 f. 
23  So entstanden hier Koordinationsanforderungen bei Bestimmung von Überschwemmungsge-

bieten und Eindeichungen, beim anlagenbezogenen Gewässerschutz oder bei kommunalen 
„Gebietskooperationen“ zur Erfüllung der Vorgaben aus der EU-Wasserrahmen-Richtlinie. 
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sungen im Immissionsschutzbereich wurden bereits (in Fußnote 20) erwähnt (vgl. 
MI Baden-Württemberg 2007: 41). Die in der Flurneuordnung zur Behebung von 
kommunalen Personalengpässen durch die Kreise von den Regierungspräsidien 
entleihbaren Pool-Teams erhöhen den Koordinationsaufwand noch (vgl. Bogu-
mil/Ebinger 2005: 44 f.). Klassische Lösungen – wie die in Niedersachen ge-
wählte Bündelung umfassender Zuständigkeiten in den staatlichen Gewerbeauf-
sichtsämtern – scheinen diesen Ansätzen überlegen.  

Als weiteres Koordinationsproblem entpuppte sich die im Zuge von Kom-
munalisierung notwendige Aufteilung landesseitiger EDV-Lösungen. Zur Entlas-
tung der Landkreisebene werden bei Aufgabenübertragungen teilweise nur sehr 
niedrige Standards hinsichtlich der Einheitlichkeit der EDV-Systeme, der Weiter-
führung von Datenbanken und des Datenaustauschs und Bereichswesens festge-
schrieben, so dass mangels technischer Ausstattung, personeller Kapazitäten und 
Know-how die Qualität der Datenbestände abnimmt. Damit wird nicht nur der 
Vollzug von Aufgaben auf lokaler Ebene, die Interaktion mit Dritten und die po-
litische Steuerung durch die Landesregierung erschwert, sondern auch der Auf-
wand auf Landesseite zur Erfüllung von Berichtspflichten gegenüber Bund und 
EU deutlich erhöht (vgl. für Niedersachsen Bauer et al. 2007: 64; Liga der freien 
Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 2007: 2).  

Koordinationsschwierigkeiten resultieren ferner aus Konflikten im Kontext 
der Eingliederung der neu hinzugekommenen Verwaltungsteile und Mitarbeiter 
in die Kommunen.24 Grundsätzlich scheinen die Mitarbeiter ehemaliger Sonder-
behörden nach einer Integration in die allgemeine Verwaltung entweder auf der 
Ebene der Kommunen oder der der Mittelinstanz die höhere Flexibilität und die 
Eigenverantwortung in ihren kleinen Sonderbehörden zu vermissen. Neben der 
Trägheit und Bürokratielastigkeit der größeren Verwaltungseinheiten wird jedoch 
auch regelmäßig die Position der neu kommunalisierten Sonderbehörden in den 
Städten und Kreisen kritisiert. So würden die ehemals staatlichen Einheiten dort 
oft pauschal als aufgebläht und wenig effizient, ihre Aufgabenwahrnehmung als 
überzogen und unnötig betrachtet. Entsprechend fiel bei einer Befragung von ba-
den-württembergischen Schulamtsmitarbeitern (9,3% aus den Regierungspräsi-
dien, 90,6% aus den Landratsämtern oder an die kreisfreien Städte angegliederten 
Schulämtern) die Bilanz der Integration sehr viel nüchterner als jene der Landräte 
und Oberbürgermeister aus. Insgesamt sieht die überwältigende Mehrheit 
(93,8%) der Schulamtsmitarbeiter keine Verbesserung der Qualität der Schul-

                                                           
24  Von diesem Problem blieben zumindest die niedersächsischen Kommunen verschont. Da hier 

das Landespersonal nicht zwingend der Aufgabe folgte und auch nur sehr begrenzt neue Kapa-
zitäten für die vielfältigen neuen Anforderungen eingestellt wurden, bestand die Herausforde-
rung stärker in der Schließung der Kompetenzlücken als in der Integration von Mitarbeitern. 
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verwaltung durch die Verwaltungsreform. Weder seien die Gestaltungsräume 
noch die Bürgernähe gewachsen (Hauptpersonalrat außerschulischer Bereich Ba-
den-Württemberg 2007). Eine ähnliche Untersuchung des Bund der technischen 
Beamten förderte ebenfalls eine vernichtende Einschätzung der Mitarbeiter über 
ihren neuen Dienstort zu Tage (BTB Baden-Württemberg 2007). 

Auch externe gemeinnützige oder privatwirtschaftliche Partner sehen sich 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert (vgl. Beamtenbund Baden-
Württemberg 2007: 4 f.). So beklagen Träger sozialer Einrichtungen und deren 
Verbände in Baden-Württemberg, dass die Festsetzung landesweiter Rahmenbe-
dingungen ungleich schwieriger geworden sei. Vertreter der kreisfreien Städte 
und Landkreise bestünden häufig auf ihrer Eigenständigkeit und hielten verbind-
liche landesweite Vereinbarungen für verzichtbar (Liga der freien Wohlfahrts-
pflege in Baden-Württemberg e.V. 2007: 2). Die Privatwirtschaft kritisiert den 
„Rückfall in die Kleinstaaterei“ (BTB Baden-Württemberg 2007: 12).25 

Zusammenfassend wird aus den Erfahrungen zu vertikalen und horizontalen 
Schnittstellen offensichtlich, dass Synergieeffekte und Schnittstellenprobleme 
auch innerhalb eines Landes stark zwischen den einzelnen kommunalen Aufga-
benträgern variieren. Eine positive Bewertung hängt somit von der Grundhaltung 
der politischen Leitung zu den übernommenen Aufgaben und einer effektiven 
Zusammenführung von sich überschneidenden Verwaltungsaufgaben und -
kompetenzen vor Ort ab. 

 
2.3.2 Kommunale Ressourcenausstattung 
 
Voraussetzung für eine sowohl effiziente und effektive Aufgabenwahrnehmung 
ist eine möglichst optimale Ausschöpfung von Skalen- und Verbunderträgen. 
Dies bedeutet, dass die „Stückkosten“ eines Verwaltungsvorgangs einerseits 
durch die Entwicklung von Routinen, die Spezialisierung der Mitarbeiter und die 
kontinuierliche Nutzung der Sachmittelausstattung sowie anderseits durch die 
Möglichkeit zur mehrfachen Nutzung der vorhandenen Ressourcen für verschie-
dene Aufgaben sinken. Bei den kommunalisierten oder für die Kommunalisie-
rung vorgesehenen Bereichen handelt es sich zum großen Teil um hochkomplexe 
Aufgabenfelder. Zu ihrer kompetenten und gesetzeskonformen Bearbeitung be-
darf es Mitarbeiter mit hoch spezialisiertem, oft akademischem Ausbildungshin-
tergrund und einem hohen Grad an fachlicher Erfahrung und Routine. Weiterhin 
werden spezifische und teure Arbeitsmittel (bspw. Software und Datenbanken 

                                                           
25  Auch Vertreter der Architektenkammer, der Ingenieurkammer und der Denkmalstiftung bekla-

gen, dass „zu viele Köche“ am Werk seien. Dies hätte nach außen wahrnehmbare behördenin-
terne Kompetenzgerangel zur Folge (Beamtenbund Baden-Württemberg 2007a: 12). 
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sowie technische Sachmittel) benötigt. Diese Ausstattung kann nur bei einer ent-
sprechend großen Fallzahl und daraus folgender Auslastung wirtschaftlich vor-
gehalten werden. Die einzelne kommunale Gebietskörperschaft weist bei vielen 
Vorgängen nur geringer Verfahrenshäufigkeiten auf und erfüllt damit die Voraus-
setzungen für einen effizienten Vollzug nicht. Wird das hoch arbeitsteilige staat-
liche Fachpersonal aus den wenigen Sonderbehörden auf viele Gebietskörper-
schaften verteilt, so geht schwierig zu akkumulierende und zu pflegende techni-
sche Expertise verloren. Für alle übertragenen Aufgaben stehen nur noch wenige 
aus der Not geborene Generalisten zur Verfügung. Bisher offen war die Frage, ob 
hierdurch – wie vielfach behauptet – lediglich unnötiges „Fachidiotentum“ abge-
baut wird, oder ob in bestimmten Fachgebieten oder Kreistypen die notwendigen 
Kapazitäten für einen effizienten und effektiven Vollzug verloren gehen.  

Vor dem letzteren Szenario hatten Experten im Vorfeld der Reformen re-
gelmäßig gewarnt. Aufgabenverlagerungen auf die untere Verwaltungsebene sind 
keine Erfindung der gegenwärtig amtierenden Regierungen. Sie wurden bereits 
seit Jahrzehnten so weit als möglich vorgenommen – „zuweilen bis an die Grenze 
des Vertretbaren […]. Die Zitrone war deshalb weitestgehend ausgequetscht“ 
(Reffken 2006: 179). Stellvertretend für die Bedenken soll hier ein Zitat des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Verbandes der Chemi-
schen Industrie (VCI) angeführt werden. In einer an den nordrhein-westfälischen 
Landtag gerichteten Stellungnahme führte der Verband die grundsätzliche Prob-
lematik einer nicht leistungsgerechten Kommunalisierung von wirtschaftsnahen 
Aufgaben im November 2006 eindrücklich aus:26 

 
„Die Kreise und kreisfreien Städte haben schon wegen ihrer deutlich höheren 
Anzahl kaum die Möglichkeit, dieses Maß an fachlicher Kompetenz zu ge-
währleisten. Erhebliche Mehrbelastungen der Unternehmen u.a. durch längere 
Verfahrenszeiten und sachlich nicht gebotene Nachforderungen wären aller 
Voraussicht nach die Folge. Erste Erfahrungen […] bestätigen diese negati-
ven Folgen der Kommunalisierung auf die Zulassungsverfahren“ (vgl. VCI/ 
BDI 2006: 2). 

 

                                                           
26  Diese Bedenken teilten auch der Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie, der 

Verband deutscher Sicherheitsingenieure und der Industrie- und Handelskammertag (vgl. 
Landtag Baden-Württemberg 2004: 519), die Industrie- und Handelskammer Schleswig-
Holstein (IHK Schleswig-Hostein 2006), die Industrie- und Handelskammer und die Hand-
werkskammer zu Leipzig (IHK/HWK Leipzig 2007) die Ingenieurkammer Sachsen (2007) und 
der Bauindustrieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt (2007). 
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Dass diese Befürchtungen eine gewisse Berechtigung haben, zeigen erste Evalua-
tionsergebnisse aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen und Ländern. Es 
mehren sich die Berichte, dass defizitäre Organisation und Ausstattung nach ei-
ner Kommunalisierung nicht nur ein behördeninternes Problem darstellen, son-
dern auf die Ebene der Bürger und Kunden durchschlagen. Im Straßenbau, in der 
technischen Umweltverwaltung, im Naturschutz, bei Eingliederungshilfen, beim 
Denkmalschutz und in der Flurneuordnung werden Zersplitterung, fehlendes 
Fachwissen, längere Bearbeitungszeiten aufgrund nicht vorhandener Routinen 
und eine wachsende Unberechenbarkeit des Verwaltungsvollzugs beklagt. Eine 
Auswahl von Problemfällen soll hier kurz dargestellt werden. Beispiele aus Ba-
den-Württemberg sind dabei aufgrund der zunehmenden Transparenz des dorti-
gen Evaluationsprozesses überrepräsentiert. Die niedersächsische Landesregie-
rung sieht bisher keinen Evaluationsbedarf für ihre Verwaltungsstrukturreform. 

Im Bereich des Straßenbaus zeigt sich die Landesvereinigung Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg höchst unzufrieden mit den Reformauswirkungen und brach-
te dies in Schreiben und Gesprächen mit dem Innenministerium deutlich zum 
Ausdruck. Neben Kapazitätsproblemen der Kreise wird die ineffiziente 
„Kleinstaaterei“ moniert. Abläufe ließen sich nur optimieren, wenn das Personal 
umfassend über gutes technisches Wissen verfüge. Das aber könnten zu kleine 
Betriebseinheiten nicht gewährleisten (vgl. Beamtenbund Baden-Württemberg 
2007a: 12). 

Der Denkmalschutz in Niedersachsen weist nach Aussage des Niedersächsi-
schen Heimatbundes je nach Landkreis eine sehr unterschiedliche Qualität auf. 
Nicht einmal die Hälfte der unteren Denkmalschutzbehörden verfüge über Fach-
personal, obwohl die Kommunen für die ihnen übertragenen denkmalpflegeri-
schen Aufgaben entschädigt würden (Niedersächsischer Heimatbund 2006: 22).  

In der Eingliederungshilfe kritisiert die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
Baden-Württemberg in ihrer Evaluation fehlendes Know-how und „kleinkariertes 
Kirchturmdenken“ der kommunalen Seite. Die Reform böte zwar die Chance zu 
einer Weiterentwicklung der Hilfen, gleichzeitig wird jedoch ein „Auseinander-
driften“ der Eingliederungshilfe beklagt. So seien eklatante Unterschiede in der 
Sozialhilfepraxis bspw. bei Bearbeitungsfristen, Leistungsgewährung und der fi-
nanziellen Heranziehung von Angehörigen zu beobachten (Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege Baden-Württemberg 2007).27  

                                                           
27  Vgl. auch Lebenshilfe Baden-Württemberg 2006 und die Vertreter der Diakonie Baden-

Württemberg, der Landesarbeitsgemeinschaft für Angehörigenvertretungen in Einrichtungen 
für Menschen mit geistiger Behinderung in BW e.V. und der Patientenfürsprecher für psy-
chisch Kranke u.a. in SPD/GRÜNE 2007: 49. 
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In der Schulverwaltung wird von ähnlichen größenbedingten Problemen be-
richtet. So gestand der baden-württembergische Kultusminister ein, dass eine ef-
fektive Schulverwaltung in gut einem Drittel der Gebietskörperschaften nicht si-
chergestellt sei, da sie mit lediglich drei oder weniger Schulräten die notwendige 
fachliche Breite nicht abdecken können (Landtag Baden-Württemberg 2007: 
2016; vgl. Knödler 2007). Dabei sollen die unteren Schulaufsichtsbehörden zur 
Erbringung der Effizienzrendite zusätzlich zu den in den Jahren 2005 und 2006 
abgebauten 12,5 Stellen aus früheren Kürzungsprogrammen 18 weitere Schul-
ratsstellen einsparen (Landtag Baden-Württemberg 2007a: 12). Unter massivem 
politischem Druck, beschloss die Regierung 2008 eine „Weiterentwicklung“ der 
Reform: die Schulverwaltung wird wieder aus der kommunalen Ebene herausge-
löst und als untere staatliche Verwaltung in 21 Schulämtern organisiert. 

Im Umweltbereich wird sowohl im wirtschaftsnahen technischen Umwelt-
schutz als auch im Naturschutz von massiven Problemen berichtet. Ein vom 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) finanziertes und von den Autoren 
mit durchgeführtes Forschungsprojekt zur Modernisierung der Umweltverwal-
tung brachte vehemente Klagen über Know-how Lücken, ein Absinken der Bear-
beitungstiefe und die Notwendigkeit des Einkaufens externer Expertise in Nie-
dersachsen und Baden-Württemberg zu Tage (vgl. Bauer et al. 2007; Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen 2007). Diese frühe Einschätzung findet in weite-
ren Berichten Bestätigung. Mittlerweile wird die Entwicklung in Baden-
Württemberg von den Wirtschaftsverbänden in öffentlichen Anhörungen als Bei-
spiel einer nicht aufgabengerechten Verlagerung von Verwaltungszuständigkeiten 
herangezogen (vgl. VCI/BDI 2006). Zusammenfassend konstatiert das baden-
württembergische Innenministerium in seinem Evaluationsbericht:  

 
„Nach Einschätzung zahlreicher Stadt- und Landkreise hat die Aufteilung des 
Personals der früheren Gewerbeaufsichtsämter zu einem Verlust von Spezi-
alwissen geführt. Die fachliche Qualität konnte danach nicht überall aufrecht 
erhalten werden“ (MI Baden-Württemberg 2007: 40).28  

 

                                                           
28  Im Rahmen der Selbstevaluation spricht der baden-württembergische Städtetag von einem 

„Verlust von speziellen Fachkenntnissen“ im Bereich der Gewerbeaufsicht (Städtetag Baden-
Württemberg 2007: 8). Bei der Anhörung des baden-württembergischen Innenministeriums 
zur Evaluation der Verwaltungsreform kritisierten der Landesverband der Industrie, der Deut-
sche Industrie und Handelstag, der Verband der Bauwirtschaft, die Ingenieurkammer und die 
Architektenkammer nachdrücklich die „Zerschlagung“ des technischen Dienstes (vgl. Beam-
tenbund Baden-Württemberg 2007a: 15). 
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Der Landesverbands der Industrie und der DIHT Baden-Württemberg werden 
bei der Anhörung zur Evaluation der Verwaltungsreform mit der Aussage zitiert: 

 
„Die Wirtschaft und Industrie brauche fachlich kompetente Ansprechpartner 
im technischen Dienst und keine „Generalisten“, die, wenn sie fachlich nicht 
weiterkommen, sich hinter irgendwelchen Vorschriften versteckten und für 
die Betriebe teuere Gutachten anforderten, weil sie selbst nicht kompetent 
seien“ (vgl. Beamtenbund Baden-Württemberg 2007a: 12).  

 
Im Bereich des Naturschutzes beklagt der Landesnaturschutzverband Ba-

den-Württemberg eine „Atomisierung“ des Wissens der ehemals in den Bezirks-
stellen für Naturschutz und Landschaftspflege und den Gewässerdirektionen an-
gesiedelten Spezialisten durch die verschiedenen Stufen der Verwaltungsreform. 
So würden nun z. B. in einem Großteil der Landkreise Gewässerökologen und 
Artenschutzfachleute fehlen (LNV Baden-Württemberg 2007).  
Dass die berichteten Probleme zum Teil aus Anlaufschwierigkeiten resultieren, 
steht außer Frage. Probleme bei der Aufgabenwahrnehmung seien durch Qualifi-
zierungsmaßnahmen, Einsatzbereitschaft der Beschäftigten und Kontakte zu frü-
heren Kollegen oder durch externe Gutachten zulasten der Antragsteller und teil-
weise durch von den Kommunen finanzierte Personalaufstockungen gemildert 
worden (MI Baden-Württemberg 2007: 40 f.). Die von den kommunalen Spit-
zenverbänden bei der Reformentwicklung als Wundermittel gepriesene inter-

kommunale Zusammenarbeit erwies sich hingegen als Fehlschlag. So sind in Ba-
den-Württemberg nur in wenigen Politikfeldern Kooperationen entstanden und 
das Innenministerium stellte fest, dass „[…] institutionelle Kooperationen […] 
trotz der hohen Spezialisierung in der Gewerbeaufsicht und der ganz unterschied-
lichen Betriebsstrukturen in den einzelnen Regionen bisher keine Rolle gespielt 
[haben]“ (MI Baden-Württemberg 2007: 41). Inzwischen hat der baden-
württembergische Landkreistag Abhilfe versprochen: „Schließlich ist die Einsicht 
gewachsen, dass bei bestimmten Konstellationen an einer Kooperationslösung 
kein Weg vorbeiführt“ (Landkreistag Baden-Württemberg 2007: 17).  

Neben den unmittelbaren Vollzugsdefiziten sind mit dem beschriebenen Re-
formtypus auch mittel- und langfristige Problemlagen verknüpft. Aufgrund des 
größeren Zuständigkeitsbereichs der Mitarbeiter erhöhen sich die Anforderungen 
für Aus- und Weiterbildung des Personals wesentlich, ohne das Qualifikationsni-
veau bei weiter ausdifferenzierter Spezialisierung zu erreichen. Ob kleinere Ver-
waltungseinheiten in der Lage sein werden, Nachwuchs in allen Fachdisziplinen 
qualifiziert auszubilden, ist mehr als fraglich. Gleichzeitig kommt es durch die 
bei allen Reformen sehr ambitionierten Einsparvorgaben in den meisten Kommu-
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nalverwaltungen faktisch zu einem Einstellungs- und Beförderungsstopp (vgl. 
Beamtenbund Baden-Württemberg 2007b: 7). Ein Vergreisung und Demotivie-
rung der Belegschaft sei die Folge. 

 
2.3.3 Politisierung von Entscheidungen 
 
Verwaltungsentscheidungen sollten unabhängig von Aufgabenanlagerung und 
Verwaltungsorganisation sein. In der Praxis zeigt sich bei empirischen Untersu-
chungen jedoch ein deutlicher Einfluss der Institutionalisierung (vgl. Mayntz 
1978; Fürst/Martinsen 1997; Pamme 2003; Bauer et al. 2007). Insbesondere die 
Unterstellung von ehemals staatlichen Fachbehörden unter kommunale Wahlbe-
amte wird als einschneidende Veränderung des Entscheidungsumfelds bezeich-
net. Wahlbeamte müssen sich den Bürgern gegenüber unmittelbar für das Ver-
waltungshandeln verantworten und könnten deshalb ein starkes Interesse daran 
haben, vermittelbare Entscheidungen herbeizuführen. Trifft diese Annahme zu, 
so kann bei einer Kommunalisierung von einer stärkeren repräsentativ-
demokratischen Kontrolle bei gleichzeitig überproportionalen Einflussmöglich-
keiten gut organisierter Nutzerinteressen und einflussreicher Bürger ausgegangen 
werden (vgl. Holtkamp 2006). Damit können die Beteiligungsmöglichkeiten zu-
sammen mit der höheren Responsivität von Verwaltungsführung und Verwaltung 
zu einer Überrepräsentation von starken Partialinteressen und zu einer Vernach-
lässigung von schwer zu organisierenden oder unpopuläreren Interessen führen.  

Viele der kommunalisierten Verwaltungsbereiche berühren in hohem Maße 
Partialinteressen oder verursachen zumindest Kosten zulasten der Kommunen. So 
beschneidet die Eingriffsverwaltung im Umweltschutz häufig Nutzerrechte; die 
Leistungsverwaltung wie beispielsweise die Eingliederungshilfe ist mit sehr ho-
hen Kosten verbunden. Diese Felder eignen sich vorzüglich für parteipolitische 
Auseinandersetzungen zwischen Stadtratsfraktionen. Wissensverlust und institu-
tionelle Schwächung der Verwaltung sowie ein Rückbau einer übergeordneten 
Aufsichtsfunktion können also durchaus zu stark abweichenden Ergebnissen in 
Entscheidungsprozessen führen. 

So sieht sich der Aufgabenträger, in dessen Hand sowohl Entscheidung, Fi-
nanzierung und Konsequenzen fallen, der großen Herausforderung gegenüber, 
politischen Pressionen zu widerstehen und fachliche Notwendigkeiten zu respek-
tieren. Dem scheinen viele Landräte, Bürgermeister und leitende Verwaltungs-
mitarbeiter nur begrenzt gewachsen. So berichten die Mitarbeiter von Kommu-
nalverwaltungen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen einhellig von großem politischem Druck auf Verwaltungsverfahren. So wür-
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den in Planungsverfahren „klare Prioritäten“ gesetzt und Anträge bei entspre-
chender lokalpolitischer Relevanz „durchgewunken“ (vgl. Bauer et al. 2007).  
 

 
3 Mittelbare Auswirkungen unreflektierter Kommunalisierungen 

 
Die genannten Problemlagen sind Beispiele für konkrete Erschwernisse des Ver-
waltungsvollzugs als Folge der aktuellen Kommunalisierungspolitik. Es wäre trü-
gerisch, sich der Hoffnung hinzugeben, dass diese Defizite lediglich temporär 
wären und ohne langfristige Folgen innerhalb und außerhalb der Verwaltung 
bleiben würden. Vielmehr zeichnen sich bereits heute weiterreichende Konse-
quenzen des gegenwärtigen Modernisierungstrends und der dabei eingesetzten 
Reformstrategie ab. So können Anzeichen für einen unkontrollierten Aufgaben-
abbau, eine Heterogenisierung von Verwaltungsleistung und Lebensumständen 
und schließlich eine Verschlechterung der Wettbewerbssituation des Wirtschafts-
standorts beobachtet werden. 

 
3.1 Kalter Aufgabenabbau 

 
In der großen Mehrzahl der Reformländer findet trotz erheblicher Einsparvorga-
ben keine echte Aufgabenkritik statt. Einsparungen durch die wenigen entfallen-
den Aufgaben wurden von den Ländern einbehalten und nicht an die Kommunen 
weitergegeben. Die Frage, wie die Kommunen mit der daraus folgenden Heraus-
forderung umgehen und welche Folgen dies hat, lässt sich anhand der oben dar-
gestellten Beispiele nachzeichnen. Zusammenfassend kann von einer Anpassung 
des Vollzugs an die vorhandenen Möglichkeiten gesprochen werden. Die betrof-
fenen Behörden müssen einen Weg finden, ihre Arbeit den neuen Gegebenheiten 
anzupassen und Ressourcenmängel ohne für die Öffentlichkeit sichtbare Nachtei-
le ausgleichen. Das Instrument zur Erreichung dieses Ziels ist nach Aussagen der 
Mitarbeiter der „kalte Aufgabenabbau“ (vgl. Bauer et al. 2007: 210). In Erman-
gelung einer Aufgabenkritik und eines offiziellen Aufgabenabbaus durch die 
Landesparlamente wird von den Verwaltungsmitarbeitern unausgesprochen er-
wartet, dass sie selbst „Prioritäten setzen“. Es wird also nicht nur in Kauf ge-
nommen, sondern forciert, dass lediglich das „Nötigste“ getan wird. Hierdurch 
werden Vollzugsdefizite aus Sicht der Verwaltungsmitarbeiter jedoch unvermeid-
lich: „bei 25 % weniger Personal werden auch 25 % weniger Aufgaben erledigt 
werden können“ (vgl. Bauer et al. 2007: 107). So wird zuerst dort gekürzt, wo 
freiwillige Leistungen erbracht werden oder bei Pflichten, deren Nichterledigung 
keine direkte Außenwirkung in Form von Beschwerden oder Widersprüchen pro-
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voziert. Dagegen genießen Aufgaben mit direkter und von der Öffentlichkeit po-
sitiv wahrgenommener Außenwirkung Priorität. Einprägsamste Beispiele für die-
se Entwicklung sind die Beschränkung der Beratungsleistungen der ehemaligen 
Landwirtschaftsämter (vgl. MI Baden-Württemberg 2007: 30 f.) und die massive 
Verlagerung von Ressourcen des kommunalisierten Teils der Gewerbeaufsichts-
verwaltung hin zu den unmittelbar für die Wirtschaft relevanten Genehmigungs-
verfahren, wohingegen der durch die Umstrukturierung ohnehin stark belastete 
Bereich der Arbeitsschutzverwaltung weiter vernachlässigt wurde:  

 
„Vor Auflösung der Gewerbeaufsichtsämter betrug der Anteil des Arbeits-
schutzes an der Gesamtarbeitszeit ca. 50%, heute sind es gerademal 8%. Kon-
sequenz: Die Unfallzahlen in Baden-Württemberg, so die Berufsgenossen-
schaften, steigen“ (BTB 2007a: 27). 

 
Während im Extremfall ein Teil des Fachpersonals dauerhaft von seinen Aufga-
ben abgezogen wird, stellt die zuvor kritisierte Kommunalisierung nach dem 
Prinzip „Personal folgt nicht der Aufgabe“ eine gravierende Form des „kalten 
Aufgabenabbaus“ dar. Wo kein qualifiziertes Fachpersonal kommunalisiert wur-
de, wird es mangels Kenntnis der Anforderungen der neuen Aufgaben auch nicht 
vermisst (vgl. Bauer et al. 2007: 65 f.). Die Folge dieser Entwicklung stellt die 
erzwungene Übernahme des nicht kalkulierbaren Risikos eines nicht fachgerech-
ten Vollzugs durch Mitarbeiter und letztlich auch kommunale Träger dar. Auf-
grund der unterschiedlichen Ausstattung und politischen Prioritäten kommt es 
weiterhin zu einer zunehmenden Heterogenität des Vollzugs und einer wachsende 
Rechtsunsicherheit für Bürger und Unternehmer.  

 
3.2 Heterogenes Verwaltungshandelns als Nachteil im Standortwettbewerb 

 
Die Suche nach innovativen und den Gegebenheiten vor Ort angepassten Lösun-
gen und der sich daraus entwickelnde Wettbewerb zwischen Standorten ist eines 
der Argumente für eine Verlagerung von Zuständigkeiten auf die lokale Ebene. 
Auch ist bei allen Reformen die den Kommunen auferlegte Einsparvorgabe nur 
durch eine weitgehende Verschmelzung alter und neuer Aufgaben möglich. Eine 
zunehmende Heterogenität in der organisatorischen Ausgestaltung und im Auf-
gabenvollzug ist die Folge. Diese Unterschiedlichkeit setzt die „Kunden“ der 
Verwaltung großen Belastungen aus. Nicht nur die Lebenschancen jener Bürger, 
die auf Leistungen der Sozialverwaltung angewiesen sind, sind in Gefahr. Re-
formmaßnahmen, welche die Heterogenität von Verwaltungshandeln erhöhen, 
stehen auch im Widerspruch zu den Interessen der Wirtschaft. Dem bei den 
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jüngsten Reformen offen oder unterschwellig mitschwingenden Ziel, den Wirt-
schaftsstandort durch einen Rückbau der Umweltverwaltung zu fördern, wird mit 
der steigenden Unberechenbarkeit ein Bärendienst erwiesen. Zwar mögen sich 
kleine Unternehmen positive Effekte aus ihrer größeren Nähe zu den lokalen und 
regionalen Entscheidungsträgern erhoffen. Mittlere Unternehmen und die Groß-
industrie ziehen jedoch konsistente Vorschriften und verlässliche Regulierung ei-
ner unsicheren Fallabhängigkeit vor. Diese klare Präferenz machten die Wirt-
schaftsvertreter im Vorfeld wie auch bei der Evaluation der jüngsten Verwal-
tungsreformen deutlich:  

 
„Mit Skepsis verfolgt die IHK Schleswig-Holstein allerdings die Zerschla-
gung der staatlichen Umweltämter, für deren weitgehenden Erhalt sich die 
Wirtschaft des Landes geschlossen eingesetzt hatte. ‚Wir gehen aber davon 
aus, dass die Politik den Wunsch der Wirtschaft nach einheitlicher und kom-
petenter Beratung mit der Neuorganisierung nachkommt. […] Die Effizienz 
und die Qualität der Umweltverwaltung sei bei Investitionsentscheidungen ein 
wichtiges Kriterium’ betonte der Präsident der IHK Schleswig-Holstein. Sin-
ke die Kompetenz, drohten höhere Anforderungen an die antragstellenden 
Unternehmen. Zusätzliche Fachgutachten seien dann von den Unternehmen 
zu finanzieren. ‚Diese Situation gilt es in Schleswig-Holstein zu vermeiden’ 
[…]“ (IHK Schleswig-Holstein 2006). 

 
Weitere negative Standorteffekte entstehen, wenn Skalen- und Verbundeffekte 
durch eine Kommunalisierung nicht ausgeschöpft werden. Wenn Unternehmen 
und Investoren nur noch begrenzt kompetente Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen, sich Verfahrens- und Genehmigungszeiten verlängern, externe Gutachten 
durch Antragsteller beigebracht werden müssen, Standards von Kreis zu Kreis 
und je nach politischer Konstellation variieren und damit schließlich die Rechts-
unsicherheit wächst, so führt dies zu einer Verschlechterung der Wettbewerbssi-
tuation ansässiger Unternehmen und zu einer zurückgehenden Konkurrenzfähig-
keit des Standorts bei der Anwerbung neuer Investoren: „Wir befürchten, dass 
durch eine Kommunalisierung dieser Aufgaben die Effizienz dieser Verwal-
tungsvorgänge und damit der Industriestandort deutlich verschlechtert wird“ 
(VCI/BDI 2006). Diese Entwicklung dürfte zu volkswirtschaftlichen Kosten füh-
ren, welche die Einsparungen deutlich übersteigen. Eine Haushaltskonsolidierung 
wäre mit diesen Maßnahmen teuer erkauft.  
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4 Fazit 

 
Die neue Verwaltungspolitik ohne echte Aufgabenkritik stellt eine Lösung 

für die Schwierigkeiten des klassischen inkrementalistischen Reformprozesses 
dar. Durch den weitgehenden Umbau der Landesverwaltung können Vetopositio-
nen ausgehebelt und Machtverhältnisse verändert sowie beträchtliche Einsparun-
gen durchgesetzt werden. 

Wie Erfahrungen aus den Vorreiterländern der neueren Verwaltungsrefor-
men zeigen, liegt die größte Herausforderung bei der Gestaltung von Reformmo-
dellen in einer angemessenen Kombination der Vorteile verschiedener Verwal-
tungsorganisationsmodelle (staatliche Sonderbehörde, allgemeine staatliche Ver-
waltung, kommunale Aufgabenwahrnehmung) – und der damit möglichen Errei-
chung eines ausgeglichenen Maßes an Effektivität, Effizienz, politischer Steue-
rungsmöglichkeit und Bürgernähe. Bei der politischen Diskussion um den richti-
gen „Ort“ für die Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe werden regelmäßig 
die Dimensionen der politischen Wünschbarkeit, der politischen Realität sowie 
jene der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeit miteinander vermischt und 
gegeneinander ausgespielt. Dass eine Kommunalisierung von Aufgaben verfas-
sungsrechtlich und normativ anzustreben ist, ist unstrittig. Bei der Verlagerung 
von Zuständigkeiten ist jedoch die Leistungsfähigkeit der Kommunen zu qualita-
tiv hochwertigen Leistungen, die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung, die 
Einheitlichkeit des Verwaltungsvollzugs und das auf dieser Ebene durch Ortsnä-
he und demokratische Legitimation der Entscheider besonders ausgeprägte Span-
nungsverhältnis zwischen fachlichen und politischen Zielsetzungen zu beachten. 
Daher sollten Kommunalisierungen ebenso wie sonstige Strukturveränderungen 
nicht auf einer abstrakt konzeptionellen Ebene beschlossen werden.  

Als conditio-sine-qua-non ist deshalb eine aufgabenorientierte Reorganisa-
tion der Verwaltungsstrukturen unter Berücksichtigung von möglichen Konse-
quenzen sowie den Aufsichtsmöglichkeiten der staatlichen Ebene anzusehen. Die 
regelmäßige Missachtung dieses Grundsatzes bei den politisch motivierten, ver-
waltungsfern geplanten und ohne Rücksicht auf fachliche Notwendigkeiten 
durchgesetzten neuen Reformmaßnahmen erweist sich hinsichtlich Effektivität 
und Qualität des Verwaltungsvollzugs als negativ. Diese Erkenntnis ist mittler-
weile nicht nur durch wissenschaftliche Untersuchungen (vgl. die zitierten Gut-
achten des Sachverständigenrates für Umweltfragen 2007 und Bauer et al. 2007), 
die Studien oder Befragungen von berufsständischen Verbänden sowie zur Ab-
schaffung von Widerspruchsverfahren (vgl. van Nieuwland 2007) gesichert. 
Selbst aus den im Rahmen einer internen Evaluation angeforderten Stellungnah-
men von Kommunen lassen sich diese Problemlagen herauslesen. In Teilberei-
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chen stehen die funktionalen Einbußen aufgrund inadäquater Strukturen in kei-
nem Verhältnis zu den erzielten Einsparungen. Optimierungen in den hergebrach-
ten Strukturen und eine behutsame Funktionalreform auf Basis einer verwaltungs-
internen Vollzugskritik wären damit im Interesse von Bürgern, Unternehmen und 
nicht zuletzt der Kommunen die bessere Reformstrategie, da hier langfristige 
Einsparungen mit weit geringeren funktionalen Verlusten einhergehen. Dass die 
Politik auch diesen Prozess forcieren muss, zeigen die vergangenen 30 Jahre Re-
formerfahrung. Dass sie ihn auch forcieren kann, beweist ungewollt das von den 
nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen verwaltungsintern entwickelte Struk-
turkonzept, welches die Reformpläne der Regierung nicht nur an Stringenz, son-
dern auch hinsichtlich der Einsparungen übertrifft.  

Die beschriebenen Defizite der gegenwärtigen Reformen sollen kein Plä-
doyer gegen Verwaltungsmodernisierungen oder Kommunalisierungen an sich 
sein oder gar Beharrungskräften das Wort reden. Vielmehr soll durch die Nen-
nung der Problemlagen eine Weiterentwicklung der derzeit dominanten Strategie 
und Reforminhalte ermöglicht werden. Die Bündelung von Zuständigkeiten, der 
Abbau von Doppelverwaltungen, Kommunalisierungen und ein Aufgabenabbau 
sind Schritte in die richtige Richtung – vorausgesetzt sie werden mit Bedacht und 
Aufgabenbezug und nicht lediglich aus machtpolitischen Kalkülen oder zur Flan-
kierung von Sparvorgaben eingesetzt. Können die derzeitige Überlastung der 
kommunalen Ebene auf eine Subsidiarität im eigentlichen Sinne zurückgeführt 
und die beträchtlichen Folgekosten in funktionaler und finanzieller Hinsicht re-
duziert werden, so ist der Reformfähigkeit damit sicherlich mehr gedient, als mit 
einem umfassenden, aber unreflektierten Kompetenz- und Personalzuwachs. 
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